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K l e i n e  A n f r a g e

Wir fragen die Landesregierung:

1. Wie viele Verstöße gegen das Tierschutzgesetz liegen dem Ministerium für
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz seit 2015 vor?

2. Welche strafrechtlichen Maßnahmen wurden bei allen Verstößen gegen das
Tierschutzgesetz seit 2015 ausgesprochen?

3. Welches Strafmaß wurde bei der Strafanzeige Aktenzeichen: 45 Js 10448/18
von der Staatsanwaltschaft Ellwangen verhängt?

4. Wie oft werden landwirtschaftliche Betriebe mit Nutztierhaltung durch die
Amtstierärzte im Jahr kontrolliert?

5. Welche Kriterien werden bei den Kontrollen durch die Amtstierärzte über-
prüft?

6. Wie viele Betriebe hat ein Amtstierarzt in der Regel zu betreuen bzw. zu über-
prüfen?

7. Wie viele landwirtschaftliche Betriebe konventioneller Art wurden im Jahr
2017 einer Kontrolle durch den Amtstierarzt unterzogen?

8. Wie viele landwirtschaftliche Bio-Betriebe wurden im Jahr 2017 einer Kon -
trolle durch den Amtstierarzt unterzogen?

9. Wie viele Schlachtbetriebe wurden im Jahr 2017 einer Kontrolle durch den
Amtstierarzt unterzogen?

Kleine Anfrage

der Abg. Udo Stein, Stefan Herre und Thomas Axel Palka AfD

und

Antwort

des Ministeriums für Ländlichen Raum

und Verbraucherschutz

Verbesserung des Tierschutzes

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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10. Plant die Landesregierung zur Unterstützung amtstierärztlicher Kontrollen
von Schlachtbetrieben eine Videoüberwachung der Betriebe einzuführen?

08. 11. 2018

Stein, Herre, Palka AfD

B e g r ü n d u n g

Nach eigener Recherche sind in jüngster Vergangenheit im Remstal mehrere gra-
vierende Verstöße gegen das Tierschutzgesetz begangen worden. Diese Kleine
Anfrage soll klären, ob eine bessere und flächendeckendere Überprüfung von Be-
trieben dazu führen kann, dass zukünftig Missstände in Betrieben schneller aufge-
klärt und behoben werden oder gar gänzlich verhindert werden können. 

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 4. Dezember 2018 Nr. Z(34)-0141.5/377F beantwortet das
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die Kleine Anfrage wie
folgt:

Allgemein:

Bei der Anfrage handelt es sich um eine Folgeanfrage zur Landtagsdrucksache
16/1469. Wegen der grundsätzlichen Fragestellung und den angefragten Daten bis
2015, teilweise auch 2016 wird auf die Antwort der Landesregierung zu dieser
Anfrage sowie den thematisch ähnlichen Inhalt der Antwort auf die Anfrage
Drucksache 16/888 der Fraktion FDP hingewiesen.

1. Wie viele Verstöße gegen das Tierschutzgesetz liegen dem Ministerium für
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz seit 2015 vor?

2. Welche strafrechtlichen Maßnahmen wurden bei allen Verstößen gegen das
Tierschutzgesetz seit 2015 ausgesprochen?

4. Wie oft werden landwirtschaftliche Betriebe mit Nutztierhaltung durch die
Amtstierärzte im Jahr kontrolliert?

5. Welche Kriterien werden bei den Kontrollen durch die Amtstierärzte über-
prüft?

7. Wie viele landwirtschaftliche Betriebe konventioneller Art wurden im Jahr
2017 einer Kontrolle durch den Amtstierarzt unterzogen?

8. Wie viele landwirtschaftliche Bio-Betriebe wurden im Jahr 2017 einer Kon -
trolle durch den Amtstierarzt unterzogen?

Zu 1., 2., 4., 5., 7. und 8.:

Die dem Ministerium vorliegenden Daten sind den anliegenden Statistiken zu
Tierschutzkontrollen in Nutztierhaltungen und bei Tiertransporten zu entnehmen.
Die Statistik zu Tiertransporten umfasst auch die Anlieferung an Schlachthöfen.
Vollzugsmaßnahmen sind ebenfalls aufgeführt. Ergänzend zu den routinemäßigen
Tiertransportkontrollen werden Sonderkontrollen mit dem Schwerpunkt Lang -
streckentransporte an den Autobahnen gemeinsam mit der Polizei durchgeführt.
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Die Veterinärbehörden kontrollieren grundsätzlich die Einhaltung der einschlägi-
gen Rechtsvorschriften im Tierschutz, namentlich des Tierschutzgesetzes, der Tier -
schutz-Nutztierhaltungsverordnung, der EU- und der nationalen Tiertransportver-
ordnung sowie der EU- und der nationalen Schlachtverordnung. Eine Unterschei-
dung zwischen konventionellen und ökologisch wirtschaftenden Betrieben spielt
bezüglich der Einhaltung der rechtlichen Mindestanforderungen im Tierschutz
dabei keine Rolle und wird demzufolge auch nicht vorgenommen. 

Wesentliche Grundlage für die Durchführung von Kontrollen ist die EU-Kontroll-
vorordnung (Verordnung [EG] Nr. 882/2004, ab Dezember 2019 ist die Folgever-
ordnung Verordnung [EG] Nr. 625/2017 anzuwenden). Zu allen genannten Vor-
schriften gibt es jeweils zwischen den für den Vollzug des Tierschutzrechts zu-
ständigen Ländern abgestimmte Vollzugshilfen. 

Die statistische Erfassung tierschutzrechtlicher Kontrollen in Nutztierhaltungen
erfolgt nach den Vorgaben der Entscheidung 2006/778/EG. Erfasst werden dabei
alle Kontrollen, die dem vorgegebenen Kontrollumfang entsprechen. Viele anlass -
bezogene Kontrollen mit begrenztem Umfang sind statistisch nicht relevant und
werden nicht aufgenommen. Diese Kontrollen werden auch nicht anderweitig sta-
tistisch ausgewertet.

3. Welches Strafmaß wurde bei der Strafanzeige Aktenzeichen: 45 Js 10448/18
von der Staatsanwaltschaft Ellwangen verhängt?

Zu 3.:

Der Vorgang ist der Landesregierung nicht bekannt, bzw. anhand des angegeben
Aktenzeichens nicht nachvollziehbar.

6. Wie viele Betriebe hat ein Amtstierarzt in der Regel zu betreuen bzw. zu über-
prüfen?

Zu 6.:

Eine belastbare Angabe hierzu kann nicht gemacht werden. Die Verhältnisse in
den einzelnen unteren Verwaltungsbehörden sind extrem unterschiedlich, das Per-
sonal wird flexibel nach Bedarf eingesetzt.

Bezüglich der planmäßigen Regelkontrollen zum Tierschutz in Nutztierhaltungen
ist auf Grundlage der EU-Vorgaben im Förderrecht (Cross Compliance) bundes-
einheitlich festgelegt, dass jährlich jeweils mindestens 1 % der Schweinehaltun-
gen, der Kälberhaltungen sowie der sonstigen Nutztierhaltungen systematisch auf
Grundlage einer risikobasierten Betriebsauswahl zu kontrollieren sind. 

Tatsächlich werden deutlich mehr Kontrollen durchgeführt und berichtet. Die
Zahlen sind in den anliegenden Tabellen enthalten und können auch zur Zahl der
Tierbestände in Bezug gesetzt werden. Bei 35 Landkreisen (die Stadtkreise haben
hier geringen Betriebszahlen) kann somit eine Zahl von etwa 120 berichteten Kon -
trollen/Landkreis/Jahr errechnet werden (ermittelt nach den Zahlen von 2017).

9. Wie viele Schlachtbetriebe wurden im Jahr 2017 einer Kontrolle durch den
Amtstierarzt unterzogen?

Zu 9.:

Bei der Schlachtung stellt sich die Situation insofern anders dar als im Bereich
Nutztier- und Transportkontrollen, weil die amtliche Schlachttier- und Fleisch -
untersuchung Aufgabe des amtlichen Untersuchungspersonals ist und in Baden-
Württemberg die Schlachttieruntersuchung stets durch einen amtlichen Tierarzt
und die Fleischuntersuchung unter dessen Aufsicht erfolgt. In allen Betrieben mit
Bandschlachtungen ist daher die Anwesenheit eines amtlichen Tierarztes während
der Schlachtung gegeben, damit die Schlachttier- und Fleischuntersuchung aller
Tiere und Teile rechtskonform durchgeführt werden kann. Somit finden alle
Schlachtungen in diesen Schlachthöfen unter amtlicher Aufsicht statt.
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Zusätzliche Tierschutzkontrollen finden statt im Rahmen der Aufsicht durch die
zuständigen unteren Verwaltungsbehörden sowie des vom Ministerium für Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz eingeführten Schlachthofmonitorings unter
Federführung der Regierungspräsidien. 

Im Rahmen der Schlacht- und Fleischuntersuchungsstatistik werden umfassend
Daten erhoben, die auch tierschutzrelevante Parameter beinhalten. Daten hierzu
sind in der Bundestagsdrucksache 19/5649 enthalten.

10. Plant die Landesregierung zur Unterstützung amtstierärztlicher Kontrollen
von Schlachtbetrieben eine Videoüberwachung der Betriebe einzuführen?

Zu 10.:

Nein, die Landesregierung plant nicht, eine Videoüberwachung einzuführen. So-
weit die Rechtslage dies überhaupt zuließe, müsste der Bund hierzu die rechtli-
chen Voraussetzungen schaffen. 

Hauk

Minister für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz
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